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VIII . Ankündigung der zweiten Verkteigerung .

Kommt es zu einer zweiten Steigerung , ſo muß der

Tag hiezu gleich am Schluſſe der erſten beſtimmt , und den

Anweſenden bekannt gemacht werden . Die Zwiſchenzeit darf

um die Hälfte weniger , als die bei der erſten , betragen , in

keinem Falle aber mehr , als die Dauer der erſten .

Die Ankuͤndigungen geſchehen wieder wie bei der erſten

Steigerung , nur mit dem Unterſchied , daß die §§. 41 und

42 für ' s Ausſchellen und Einrücken in' s Localblatt beſtimmte

drei Wochen auf 14 Tage herabgeſetzt werden ; dagegen

enthält ſie die Bemerkung , daß der endgültige Zuſchlag um

das hoͤchſte Gebot erfolge , auch wenn ſolches unter dem

Schätzungpreiſe bleiben werde .

Einer Bekanntmachung an den Schuldner und die Un⸗

terpfandsgläubiger bedarf es nicht mehr .

IX . Zweiter verſteigerungs - Act.
Bei der letzten Steigerung finden die Vorſchriften wie

bei der erſten Statt , nur wird der Zuſchlag um das hoͤchſte

Gebot ertheilt .

X. Einsendung der Verhandlungen an die Staats⸗

kchreiberei .

Nach erfolgtem Zuſchlag ſendet der Ortsvorgeſetzte das

Protocoll der Staatsſchreiberei ein , welche die Pfandgläu⸗
biger davon benachrichtigt , und die Steigerungsurkunden ,
wenn nicht der in den §§ . 58 und 59 der Vollzugsverord⸗

nung erwähnte Fall eintritt , ausfertigt , nachdem die Ge⸗

währung erfolgt iſt .

XI Benachrichtigung des Richters ,

P. O.
§. 1050,

Cf. Beil . )

B. B. $. 56.

. B. . 57.

P. D.
9. 1053.

Auh ift der Rihter von dem Erfolge der Steigerung Benn . )

durch den Ortsvorgeſetzten zu benachrichtigen .
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